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Der Einsatz eines grün eingelösten Fahrzeuges zum Räumen privater und gewerblicher
Areale ist nicht zulässig. Es braucht in jedem Fall eine weisse Nummer. Bilder: röt/zvg

Bei Privatkunden nur
mit weissem Kontrollschild

Im Gegensatz zum Winterdienst auf öffentlichen Strassen

gibt es beim Winterdienst für Private oder Gewerbebetriebe

keine Sonderbewilligung für den Einsatz von
landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Diese müssen in jedem
Fall mit einem weissen Kontrollschild eingelöst sein. Zudem

muss die Versicherungsdeckung abgeklärt werden.

Aldo Rui

«Ich habe meinen Betrieb dem Junior
übergeben und die Tätigkeit für die
Gemeinde im Winterdienst aufgegeben.
Auch mein Sohn möchte den Winterdienst

für die Gemeinde nicht mehr
ausführen. Ich selbst möchte aber die

privaten Kunden weiterhin mit dem
Winterdienst bedienen. Wie muss ich den
Traktor einlösen?»

In diesem Fall kommt man um eine weisse

Nummer, das heisst, um einen gewerblich

eingelösten Traktor nicht herum. Die

Schneeräumung im Auftrag von
Privatpersonen oder Gewerbebetrieben ist in

jedem Fall nur mit Fahrzeugen mit weissen

Kontrollschildern erlaubt. Dies im

Gegensatz zum Schneeräumen von
Gemeindestrassen. In diesem Fall gibt es

nämlich die Möglichkeit einer
Sonderbewilligung (siehe auch Seite 42 in dieser

Ausgabe).

Temporär umschreiben
Wer seinen Traktor, Transporter oder

Zweiachsgeräteträger für den Winter-

Praxisfrage | Management

dienst auf ein weisses Kontrollschild
umschreiben will, kann dies auch nur
temporär machen. In einigen Kantonen geht
dies rein administrativ mit einem Formular,

man muss also das Fahrzeug nicht
beim Strassenverkehrsamt vorführen.
Es stellt sich aber die Frage, ob man den

Traktor mit zugehöriger Anhängelast
(LSVA-Abgabe) einlösen möchte. Macht
man damit in der Zeit, in welcher der
Traktor weiss eingelöst ist, ausschliesslich

Winterdienst und keine gewerblichen
Transporte, so kann man gleichzeitig die

Anhängelast auf null setzen lassen. Wenn

man mit dem so weiss eingelösten Traktor

einen landwirtschaftlichen Transport
ausführen möchte, so sollte dies möglich
sein. Normalerweise sind gewerblich
eingelöste Fahrzeuge vom Sonntags- und

Nachtfahrverbot betroffen. Dies gilt aber

explizit nicht für Fahrten im Rahmen des

Winterdienstes.

Was sonst noch zu beachten ist
Für den Einsatz im Winterdienst ist es

auch möglich, den Traktor mit einem
blauen Kontrollschild* einzulösen.
Ob mit grünem, weissem oder blauem
Kontrollschild: In jedem Fall ist die

Deckung der Motorfahrzeug-Versicherung
abzuklären und allenfalls anzupassen. Je

nach Ausmass der Sach- und/oder
Personenschäden können sich für den Landwirt

schwerwiegende finanzielle

Konsequenzen ergeben.
Wenn das Schneeräumgerät die Abblendlichter

verdeckt, ist eine Ersatzbeleuchtung

erforderlich. Die äussersten Stellen

der Schneeräumgeräte sind tags mit rot/
weiss gestreiften Flächen (empfohlen
werden retroreflektierende Fahnen) und

nachts und bei schlechter Sicht mit
Markierlichtern zu kennzeichnen. Bei Bedarf
sind Schneeketten erforderlich.

* Das blaue Kontrollschild ist für Arbeitsfahrzeuge,

die keine Sachen transportieren.

Wo drückt der Schuh?

Was beschäftigt die Mitglieder des

Schweizerischen Verbandes für
Landtechnik am meisten? Welchen
Hauptproblemen sind Sie in der Praxis ausgesetzt?

In dieser lose erscheinenden Serie

behandelt die «Schweizer Landtechnik»

Anliegen aus der Praxis. Ihre Fragen
können Sie direkt an den SVLT in Riniken

stellen, Tel. 056 462 32 00 oder per
E-Mail an zs@agrartechnik.ch.
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